
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
56

4 
36

9
A

1
*EP001564369A1*
(11) EP 1 564 369 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
17.08.2005 Patentblatt 2005/33

(21) Anmeldenummer: 04405086.2

(22) Anmeldetag: 16.02.2004

(51) Int Cl.7: E21D 11/05, E21D 11/08,
E21D 21/00

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(71) Anmelder: Kovari, Kalman, Prof. Dr.
8053 Zürich (CH)

(72) Erfinder: Kovari, Kalman, Prof. Dr.
8053 Zürich (CH)

(74) Vertreter: RUTZ ISLER & PARTNER
Postfach 4627
6304 Zug (CH)

Bemerkungen:
Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86 (2)
EPÜ.

(54) Verfahren und Einrichtung zum Stabilisieren eines beim Untertagebau ausgebrochenen
Hohlraumes

(57) In die Kontraktionsfuge (6) zwischen zwei Tun-
nelausbauelementen (2, 3) ist ein Stauchkörper (7) ein-
gesetzt, der sich bei einer durch die sich gegeneinander
bewegenden Tunnelausbauelemente (2, 3) hervorgeru-
fenen Druckbelastung verformt. Der Stauchkörper (7)
besteht aus einem Hohlräume enthaltenden Material
und hat eine Druckfestigkeit von mindestens 1 MPa und
einen Hohlraumanteil von 10 bis 90% seines Gesamt-
volumens. Der Stauchkörper (7) kann beispielsweise
aus Stahlschaum oder aus einer Mischung, die Zement
und Blähglas- oder Kunststoffpartikel enthält, bestehen.

Beim Ueberschreiten einer bestimmten Druckbela-
stung fallen die Hohlräume im Stauchkörper (7) schritt-
weise in sich zusammen oder werden schrittweise zu-
sammengedrückt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren sowie eine Einrichtung zum Stabilisieren eines beim
Untertagebau ausgebrochenen Hohlraumes gemäss
dem Oberbegriff des Anspruches 1 bzw. 10. Dieses Ver-
fahren und diese Einrichtung findet bevorzugt Anwen-
dung im schlechten, druckhaften Gebirge mit geringer
Festigkeit.
[0002] Bei Untertagebauten (Tunnels, Stollen,
Schächten, Kavernen und dgl.) ist es bekannt, den aus-
gebrochenen Hohlraum mittels eines Ausbaues, d.h.
mittels Stützmitteln, wie z.B. Stahlbogen, Spritzbeton,
Ankern, vorfabrizierten Betonelementen (Tübbingen),
zu sichern. Im schlechten, druckhaften Gebirge mit ge-
ringer Festigkeit hat das Profil des ausgebrochenen
Hohlraumes die Tendenz, sich zu verengen. Dadurch
wirken auf den Ausbau Kräfte, die in den Stützmitteln
Druckspannungen hervorrufen. Bekannte Stützmittel
sind unter solchen Verhältnissen deshalb so ausgelegt,
dass sie einer Ueberbelastung ausweichen können. In-
folge dieses Ausweichens nimmt der Gebirgsdruck in
der Regel ab.
[0003] In der den nächstliegenden Stand der Technik
bildenden EP-B-1 034 096 ist eine Tunnelauskleidung
gezeigt und beschrieben, die wenigstens zwei als Stütz-
teile dienende Auskleidungssegmente aufweist, die
durch eine in Tunnellängsrichtung verlaufende Kontrak-
tionsfuge voneinander getrennt sind. In diese Kontrak-
tionsfuge sind Stauchrohre eingesetzt, von denen jedes
zwischen einem äusseren und einem inneren Stützrohr
angeordnet und stirnseitig zwischen zwei Druckübertra-
gungsplatten eingespannt ist. Ueber diese Druckplatten
wird der Druck von den Auskleidungssegmenten auf
das jeweilige Stauchrohr übertragen. Bei einer be-
stimmten, den Ausbeulwiderstand des Stauchrohres
übersteigenden Axialbelastung beult sich das Stauch-
rohr schrittweise aus und verkürzt sich. Die Ausklei-
dungssegmente können sich unter Ueberwindung eines
Widerstandes in Umfangsrichtung des Tunnels gegen-
einander bewegen und gleichzeitig einen Ausbauwider-
stand gegen das Gebirge ausüben.
[0004] Diese bekannte Tunnelauskleidung hat gewis-
se praktische Nachteile. Im Bereich der Stirnseiten der
Stauchrohre tritt in den Auskleidungssegmenten eine
örtliche Spannungskonzentration auf. Es müssen daher
ausser dem Einbauen der Druckübertragungsplatten
weitere Vorkehrungen getroffen werden, damit die Aus-
kleidungssegmente wegen dieser Spannungskonzen-
tration keinen Schaden nehmen. Das wirkt sich auch
nachteilig auf die Kosten aus. Bei einer Auskleidung aus
Spritzbeton muss bei deren Herstellung zudem die Kon-
traktionsfuge gegen das Eindringen von Spritzbeton ge-
schützt werden. Weiter kann eine mögliche Schiefstel-
lung der Stauchrohre infolge von Querbewegungen der
Auskleidungssegmente relativ zueinander zu Proble-
men führen.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-

gabe zugrunde, ein Verfahren und eine Einrichtung der
eingangs genannten Art zu schaffen, das bzw. die es
ermöglicht, auf einfachere und kostengünstigere Weise
dem auf die Stützmittel ausgeübten Druck einen gewis-
sen Widerstand unter Zulassung von Verformungen
entgegen zu setzen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss mit ei-
nem Verfahren mit den Merkmalen des Anspruches 1
bzw. mit einer Einrichtung mit den Merkmalen des An-
spruches 10 gelöst. Der mit dieser Einrichtung verwend-
bare Stauchkörper ist wie in den Ansprüchen 19 bis 25
definiert ausgebildet.
[0007] Die bei der Herstellung gezielt eingebrachten
Hohlräume des Stauchkörpers, der in den, vom sich de-
formierenden Gebirge herrührenden Kraftfluss einge-
schaltet ist, werden beim Ueberschreiten einer be-
stimmten Druckbelastung schrittweise verkleinert. Die-
se Verkleinerung der Hohlräume erfolgt bei einem
Stauchkörper auf Metallbasis durch ein schrittweises
Zusammendrücken derselben, bei einem Stauchkörper
auf Zementbasis durch ein schrittweises Zusammen-
brechen der Hohlräume. Diese Verkleinerung der Hohl-
räume in Verbindung mit der Verformung des Grundma-
terials des Stauchkörpers erlaubt eine erhebliche Rela-
tivbewegung innerhalb der Stützmittel. Es erfolgt dabei
keine oder im Verhältnis zur Stauchung nur eine geringe
Querverformung des Stauchkörpers, was sich bei ge-
wissen Anwendungen vorteilhaft auswirkt. Der Hohlrau-
manteil im Vergleich zum Gesamtvolumen des Stauch-
körpers ist mitbestimmend für dessen maximale Zu-
sammendrückbarkeit und den Stauchwiderstand.
[0008] Die Abmessungen und mechanischen Eigen-
schaften des Stauchkörpers lassen sich sehr einfach an
die jeweiligen Anforderungen anpassen. So kann der
Stauchkörper als ein in Richtung quer zu den einwirken-
den Druckkräften langgestrecktes Gebilde ausgestaltet
sein, so dass die Gefahr einer Spannungskonzentration
in den Stützmitteln vermieden wird.
[0009] Bevorzugte Weiterausgestaltungen des erfin-
dungsgemässen Verfahrens, der erfindungsgemässen
Einrichtung und des erfindungsgemässen Stauchkör-
pers bilden Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0010] Nachfolgend werden anhand der Figuren Aus-
führungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes näher
erläutert. Es zeigen rein schematisch:

Fig. 1 eine Ansicht auf einen Bereich einer er-
sten Ausführungsform eines Tunn-
elausbaus in Richtung des Pfeiles A in
Fig. 2,

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II in
Fig. 1,

Fig. 3 und 4 in einer der Fig. 2 entsprechenden Dar-
stellung einen Bereich des Tunnelaus-
baus mit dem Stauchkörper in unbela-
stetem bzw. belastetem Zustand.
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Fig. 5 ein, ein mögliches Stauchverhalten des
Stauchkörpers darstellendes Dia-
gramm,

Fig. 6 bis 8 in einer der Fig. 2 entsprechender Dar-
stellung verschiedene Verbindungen
zwischen dem Stauchkörper und den
angrenzenden Tunnelausbauelemen-
ten,

Fig. 9 eine Ansicht auf einen Bereich einer
zweiten Ausführungsform eines Tunn-
elausbaus in Richtung des Pfeiles B in
Fig. 10,

Fig. 10 einen Schnitt entlang der Linie X-X in
Fig.9,

Fig. 11 in einer der Fig. 10 entsprechenden
Darstellung die Verbindung zwischen
dem Stauchkörper und den angrenzen-
den Stahlträgern, und

Fig. 12 in einer den Fig. 2 und 10 entsprechen-
den Schnittdarstellung einen Bereich ei-
ner dritten Ausführungsform eines Tun-
nelausbaus.

[0011] Der in den Fig. 1 und 2 bereichsweise darge-
stellte Tunnelausbau 1 besteht aus zwei als Stützmittel
dienenden Tunnelausbauelementen 2 und 3. Mit dem
Pfeil C ist die letzte Einbauetappe bezeichnet. Die Tun-
nelausbauelemente 2, 3, die aus Spritzbeton, Ortsbeton
oder vorfabrizierten Betonelementen hergestellt sind,
nehmen den Druck, der durch die Verformungen des
den Tunnelhohlraum 4 umgebenden Gebirges 5 hervor-
gerufen wird, auf. Die Tunnelausbauelemente 2, 3 sind
durch einen in Tunnellängsrichtung verlaufenden Zwi-
schenraum 6 (Kontraktionsfuge) voneinander getrennt.
In diesem Zwischenraum 6 sind längliche Stauchkörper
7 angeordnet, die den Zwischenraum 6 praktisch voll-
ständig ausfüllen. Vorzugsweise haben die Stauchkör-
per 7 eine Länge, die der Länge einer Einbauetappe C
entspricht.
[0012] Jeder Stauchköper 7 besteht aus einem Mate-
rial mit einem bestimmten Volumenanteil von Hohlräu-
men, die im ganzen Stauchkörper 7 verteilt sind. Die
Hohlräume werden bei der Herstellung des Stauchkör-
pers 7 gezielt eingebracht. Der Stauchkörper 7 hat ins-
besondere eine Druckfestigkeit von mindestens 1 MPa
und einen Hohlraumanteil von 10 bis 90% seines Ge-
samtvolumens. Vorzugsweise hat der Stauchköper 7 je-
doch eine Druckfestigkeit von mindestens 3 MPa und
einen Hohlraumanteil von 20 bis 70%. Die Stauchkörper
7 sollen einer gewissen Druckbelastung standhalten
können, sich aber bei Ueberschreiten einer bestimmten
Druckbelastung vergleichsweise stark verformen. Die-
se Verformung geschieht zum grössten Teil dadurch,

dass die Hohlräume schrittweise in sich zusammenbre-
chen oder schrittweise zusammengedrückt werden.
[0013] Die Hohlräume der Stauchkörper 7 können ge-
schlossen oder offen und teilweise oder ganz miteinan-
der verbunden sein. Diese Hohlräume können auch
langgestreckt sein, eine zylindrische oder prismatische
Form haben und so angeordnet sein, dass ihre Längs-
achsen parallel zueinander und vorzugsweise recht-
winklig zur Achse der Druckbelastung verlaufen. Auf
diese Weise ergibt sich ein Stauchkörper 7 mit waben-
artiger Struktur.
[0014] Die Stauchkörper 7 bestehen bei einer ersten
Ausführungsform aus einem porigen Metallschaum,
vorzugsweise jedoch aus Stahlschaum, und können z.
B. nach dem in der DE-C-197 16 514 beschriebenen
Verfahren hergestellt werden. Aus Metallschaum beste-
hende Körper und deren Herstellung sind auch in der
Wo-A-00/55567 beschrieben.
[0015] Bei einer weiteren Ausführungsform enthalten
die Stauchkörper 7 Zement, Blähglaspartikel, z.B. Bläh-
glasgranulat, und Verstärkungselemente aus Stahl,
Kunststoff oder Glas. Dabei können Verstärkungsele-
mente in der Form von Fasern, Gittern, Netzen, Stäben
oder Platten mit oder ohne Öffnungen Anwendung fin-
den. Die Blähglaspartikel legen in der Grundmasse (Ma-
trix) die Hohlräume fest. Für den erfindungsgemässen
Einsatz besonders geeignete Stauchkörper 7 werden
aus einem Gemisch mit den folgenden Komponenten je
m3 hergestellt:

Zement: 1000 -1300 kg

Wasser: 390 - 410 kg

Glasschaum: 140 - 180 kg

Verflüssiger: 10 1

Stahlfasern: 90 - 120 kg

[0016] Als Bestandteile dieser Mischung eignen sich
die folgenden Produkte:

Zement: Portlandsilicatstaubzement "Fortico 5R";
Lieferant: Holcim (Schweiz) AG, Zürich.

Glasschaum: "Liaver" mit einer Körnung von 2 -4
mm und einer Korndichte von ca. 0.3 g/cm3; Liefe-
rant: Liaver Ilmenau, Deutschland.

Verflüssiger: "Glenium AC20"; Lieferant: Degussa
Construction Chemicals AG, Zürich.

Stahlfasern: "DRAMIX RC - 65/35 - BN steel fibre";
Lieferant: Dramix, Belgien.

[0017] Zur Bildung der Hohlräume können anstelle
von Blähglaspartikeln auch Partikel aus einem andern
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geeigneten Material, z.B. Kunststoff oder Stahlschaum,
verwendet werden. Möglich ist auch die Kombination
einzelner oder mehrerer dieser Materialien. So ist es
möglich, beispielsweise Styroporkörner einzusetzen.
Die Hohlräume können auch durch den Einsatz eines
Treibmittels, das bei der Herstellung des Stauchkörpers
7 die Erzeugung von Gasbläschen verursacht, gebildet
werden. Während die Blähglaspartikel einem Zusam-
mendrücken des Stauchkörpers 7 einen gewissen Wi-
derstand entgegensetzen, ist das bei Styroporkörnern
kaum der Fall.
[0018] Ferner kann als Grundstoff, anstelle von Ze-
ment, auch ein Kunststoff, beispielsweise ein Kunst-
harz, verwendet werden.
[0019] Anhand der Fig. 3 bis 5 wird nachfolgend die
Wirkungsweise des in den Fig. 1 und 2 gezeigten Tun-
nelausbaus 1 erläutert.
[0020] In den Fig. 3 und 4 ist ein Bereich des Tunn-
elausbaus mit dem Stauchkörper 7 in unbelastetem
bzw. belastetem Zustand gezeigt, wobei die auf den
Stauchkörper 7 wirkende Druckkraft mit N, dessen
Querschnittsfläche mit F und die Höhe des Stauchkör-
pers 7 in unbelastetem Zustand mit d und in belastetem
Zustand mit d' bezeichnet ist. In Fig. 5 ist auf der hori-
zontalen Achse die Stauchung ε des Stauchkörpers 7
(ε = (d-d')/d) und auf der vertikalen Achse die Druck-
spannung σ im Stauchkörper 7 (σ = N/F) aufgetragen.
[0021] Verformungen im Gebirge 5 rufen eine Veren-
gung des Profils des Tunnelhohlraumes 4 hervor, wo-
durch die Tunnelausbauelemente 2, 3 Druckkräften
ausgesetzt werden und sich relativ zueinander zu ver-
schieben beginnen. Dabei werden in den Stauchkör-
pern 7 Druckspannungen erzeugt, die ein Zusammen-
drücken der Stauchkörper 7 zur Folgen haben. Zu Be-
ginn der Belastung der Stauchkörper 7 verläuft deren
Stauchung ε mit zunehmender Druckspannung σ im we-
sentlich linear (Bereich I in Fig. 5). Bei Erreichen einer
bestimmten Druckspannung σ beginnt eine Rissbildung
in den Stauchkörpern 7 und ein schrittweises Zusam-
menbrechen bzw. eine plastische Verformung der Hohl-
räume der Stauchkörper 7 (Bereich II in Fig. 5). Die Tun-
nelausbauelemente 2, 3 geben der wachsenden Bela-
stung nach und verschieben sich unter Verkleinerung
des Zwischenraumes 6 aufeinander zu. Die Stauchele-
mente 7 werden dabei immer stärker zusammenge-
drückt. Wie die Fig. 5 zeigt, bleibt dabei die Druckspan-
nung im Bereich II auf einem durchschnittlich hohen Ni-
veau. Anschliessend folgt eine Phase der zunehmen-
den Verfestigung infolge einer besseren Druckübertra-
gung bei abnehmendem Hohlraumvolumen (Bereich III
in Fig. 5).
[0022] Beim in den Fig. 1 bis 4 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Stauchkörper 7 zwischen den
Tunnelausbauelementen 2, 3 angeordnet, ohne dass
sie noch zusätzlich mit den Ausbauelementen 2, 3 ver-
bunden sind. Die mit dem jeweils angrenzenden Tunn-
elausbauelement 2, 3 in Berührung stehenden, druck-
belasteten Flächen 7a, 7b der Stauchelemente 7 ver-

laufen dabei parallel zueinander. Um zu vermeiden,
dass bei einer Druckbelastung die Stauchelemente 7
aus dem Zwischenraum 6 herausgedrückt werden, kön-
nen diese Flächen 7a, 7b auch schräg zueinander, d.h.
miteinander einen Winkel bildend, angeordnet werden.
Die Stauchelemente 7 haben dann eine Keilform. Die
Stauchelemente 7 werden so in den Zwischenraum 6
eingebaut, dass die Flächen 7a, 7b in Richtung zum Ge-
birge 5 hin divergieren.
[0023] In den Fig. 6 bis 8 sind nun verschiedene Mög-
lichkeiten zum zusätzlichen Verbinden der Stauchkör-
per 7 mit dem jeweils angrenzenden Ausbauelement 2
bzw. 3 gezeigt.
[0024] Fig. 6 zeigt eine Nut-Feder-Verbindung, bei
der der Stauchkörper 7 mit vorspringenden Leisten 8
versehen ist, die in Ausnehmungen 9 im Ausbauele-
ment 2 bzw. 3 eingreifen. Es ist auch möglich, die Aus-
nehmungen am Stauchkörper 7 und die Leisten an den
Tunnelausbauelementen 2, 3 vorzusehen.
[0025] Bei der in der Fig. 7 gezeigten Ausführungs-
form erfolgt die Verbindung zwischen Stauchkörper 7
und Ausbauelement 2, 3 mittels Bolzen 10, die in Längs-
richtung des Zwischenraumes 6, d.h. in Tunnellängs-
richtung, versetzt angeordnet sind.
[0026] Bei der Variante gemäss Fig. 8 stellen eben-
falls in Tunnellängsrichtung verteilte Kopfbolzen 11 die
Verbindung zwischen Stauchkörper 7 und Tunnelaus-
bauelementen 2, 3 her.
[0027] Bei der in den Fig. 9 und 10 gezeigten zweiten
Ausführungsform eines Tunnelausbaus 1 werden als
Stützmittel an Stelle der Tunnelausbauelemente 2, 3
Stahlträger 12 und 13 verwendet, die in Tunnellängs-
richtung jeweils in gewissen Abständen eingebaut wer-
den (siehe Fig. 9). Zusammenwirkende Stahlträger 12,
13 sind gleich wie beim Ausführungsbeispiel gemäss
den Fig. 1 und 2 durch einen Zwischenraum 6 vonein-
ander getrennt, in den jeweils ein Stauchkörper 7 ein-
gesetzt ist. Diese Stauchkörper 7 entsprechen im Auf-
bau und der Wirkungsweise den anhand der Fig. 1 bis
5 beschriebenen Stauchkörpern 7 und sind lediglich in
ihrer Form den etwas andern Grössenverhältnissen an-
gepasst.
[0028] Die Fig. 11 zeigt eine Möglichkeit zum Verbin-
den des Stauchkörpers 7 mit den angrenzenden Stahl-
trägern 12, 13. Diese Verbindung wird durch in Tunnel-
längsrichtung versetzt angeordnete Kopfbolzen 14 si-
chergestellt.
[0029] Anhand der Fig. 12 wird nun eine dritte Aus-
führungsform eines Tunnelausbaus 1 beschrieben, bei
der im Gebirge 5 fixierte Anker 15 verwendet werden.
In der Fig. 12 ist nur einer dieser Anker 15 dargestellt.
Der Anker 15 ist mit seinem Ankerstab 16 im Gebirge 5
fest verankert, z.B. mechanisch oder mittels Vermörte-
lung. In den in den Tunnelhohlraum 4 hineinragenden
Ankerkopf 17, der mit dem Ankerstab 16 fest verbunden
ist, ist ein Stauchkörper 7 eingebaut, der dem im Zu-
sammenhang mit den Fig. 1 bis 5 beschriebenen
Stauchkörper entspricht. Der Stauchkörper 7 ist zwi-
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schen zwei Stahlscheiben 18 und 19 angeordnet.
[0030] Bei einer Bewegung des den Tunnelhohlraum
4 begrenzenden Wandbereiches 20 relativ zum tief in
das Gebirge 5 hineinragenden Ankerstab 16 wird der
Stauchkörper 7 durch die auf ihn wirkenden Druckkräfte
verformt, d. h. zusammen gedrückt. Dabei wird wie an-
hand der Fig. 3 bis 5 erläutert eine gewisse Relativbe-
wegung zwischen dem Ankerstab 16 und dem Wand-
bereich 20 ermöglicht, ohne dass der Anker 15 einer zu
grossen, ihn zerstörenden mechanischen Belastung
ausgesetzt wird.
[0031] Es kann erwünscht sein, dass das schrittweise
Zusammenbrechen bzw. Zusammendrücken der Hohl-
räume im Innern der Stauchkörper 7 bei Belastung auf
eine ganz bestimmte, gesteuerte Weise erfolgt. Ein der-
artiges gesteuertes Verhalten der Stauchkörper 7 unter
Druckbelastung kann dadurch erreicht werden, dass in
den Stauchkörpern 7 durch eine entsprechende Form-
gebung der Stauchkörper 7 oder durch geeignete Mass-
nahmen bei deren Herstellung, z.B. durch Vorsehen von
Schwächungsstellen, ein inhomogener Spannungszu-
stand erzeugt wird.
[0032] Die Stauchkörper 7 können auch mit minde-
stens einem platten- oder gitterförmigen Bewehrungs-
element versehen sein, das quer und vorzugsweise
rechtwinklig zur Belastungsrichtung (Wirkrichtung der
Druckkraft N in den Fig. 3 und 4) verläuft. Dieses Be-
wehrungselement, das eine hohe mechanische Festig-
keit aufweist, kann in das Grundmaterial des Stauchkör-
pers 7 eingebettet sein. Vorzugsweise ist jedoch der
Stauchkörper 7 als ein mehrschichtiger Verbundkörper
ausgebildet, bei dem jeweils eine Schicht aus einem
Teilkörper, der aus einem die Hohlräume enthaltenden
Material besteht, mit einem platten- oder gitterartigen
Bewehrungselement abwechselt. Mittels der Beweh-
rungselemente kann das Stauchverhalten des Stauch-
körpers 7 bei Druckbelastung günstig beeinflusst wer-
den.
[0033] Es versteht sich, dass die vorstehend be-
schriebenen Stützmittel bzw. Ausbauten 1 nicht nur im
Tunnelbau, sondern ganz generell im Untertagebau ein-
gesetzt werden können.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Tunnelausbau
2, 3 Tunnelausbauelemente
4 Tunnelhohlraum
5 Gebirge
6 Zwischenraum
7 Stauchkörper; 7a, 7b druckbelastete Fläche
8 Leiste
9 Ausnehmung
10 Bolzen
11 Kopfbolzen
12, 13 Stahlträger

14 Kopfbolzen
15 Anker
16 Ankerstab
17 Ankerkopf
18, 19 Stahlscheibe
20 Wandbereich

Patentansprüche

1. Verfahren zum Stabilisieren eines beim Untertage-
bau ausgebrochenen Hohlraumes (4), bei dem der
Hohlraum (4) mittels Stützmitteln (2, 3; 12, 13; 15)
gesichert wird und der vom Gebirge (5) auf die
Stützmittel (2, 3; 12, 13; 15) ausgeübte Druck über
wenigstens ein, beim Ueberschreiten einer be-
stimmten Druckbelastung sich verformendes Stau-
chelement (7) geleitet wird, dadurch gekennzeich-
net, dass als Stauchelement ein Stauchkörper (7),
der aus einem, einen bestimmten Volumenanteil
von Hohlräumen enthaltenden Material besteht,
verwendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Stauchkörper (7) mit einer
Druckfestigkeit von mindestens 1 MPa und einem
Hohlraumanteil von 10 bis 90% seines Gesamtvo-
lumens verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Stauchkörper (7) mit einer
Druckfestigkeit von mindestens 3 MPa und einem
Hohlraumanteil von 20 bis 70% seines Gesamtvo-
lumens verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Stauchkörper (7)
aus einem porigen Metallschaum, vorzugsweise
Stahlschaum, verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Stauchkörper (7)
verwendet wird, der ein Bindemittel, vorzugsweise
Zement oder Kunststoff, die Hohlräume bildende
Partikel, vorzugsweise Blähglas- oder Kunststoffp-
artikel, und Verstärkungselemente aus Stahl,
Kunststoff oder Glas enthält.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Verstärkungselemente Stahlfa-
sern verwendet werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass ein vorzugsweise
als mehrschichtiger Verbundkörper ausgebildeter
Stauchkörper (7) mit mindestens einem eingebau-
ten platten- oder gitterartigen Bewehrungselement
verwendet wird.
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8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem der Hohlraum (4) mittels wenigstens zweier,
sich unter dem vom Gebirge (5) ausgeübten Druck
relativ zueinander verschiebbarer Stützteile (2, 3;
12, 13) gesichert wird, die durch , wenigstens einen
in Längsrichtung des Hohlraumes (4) verlaufenden
Zwischenraum (6) voneinander getrennt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass in diesen Zwi-
schenraum (6) zumindest ein Stauchkörper (7) ein-
gesetzt wird, der bei einer Relativbewegung der
Stützteile (2, 3; 12, 13) zusammengedrückt oder
gestaucht wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem der Hohlraum (4) mittels wenigstens eines im
Gebirge (5) fixierten Ankers (15) gesichert wird, da-
durch gekennzeichnet, dass in den Kopf (17) des
Ankers (15) zumindest ein Stauchkörper (7) einge-
setzt wird, der bei einer Bewegung des Wandberei-
ches (20) des Hohlraumes (4) relativ zum Stab (16)
des Ankers (15) zusammengedrückt oder ge-
staucht wird.

10. Einrichtung zum Stabilisieren eines beim Unterta-
gebau ausgebrochenen Hohlraumes (4), mit Stütz-
mitteln (2, 3; 12, 13; 15) zum Sichern des Hohlrau-
mes (4) und wenigstens einem, bei Ueberschreiten
einer bestimmten Druckbelastung durch den vom
Gebirge (5) auf die Stützmittel (2, 3; 12, 13; 15) aus-
geübten Druckbelastung sich verformenden Stau-
chelement (7), dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Stauchelement ein Stauchkör-
per (7) ist, der aus einem, einen bestimmten Volu-
menanteil von Hohlräumen enthaltenden Material
besteht.

11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stauchkörper (7) eine Druckfe-
stigkeit von mindestens 1 MPa und einen Hohlrau-
manteil von 10 bis 90% seines Gesamtvolumens
hat.

12. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stauchkörper (7) eine Druckfe-
stigkeit von mindestens 3 MPa und einen Hohlrau-
manteil von 20 bis 70% seines Gesamtvolumens
aufweist.

13. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stauchkörper
(7) aus einem porigen Metallschaum, vorzugsweise
Stahlschaum, besteht.

14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stauchkörper
(7) ein Bindemittel, vorzugsweise Zement oder
Kunststoff, die Hohlräume bildende Partikel, vor-
zugsweise Blähglas- oder Kunststoffpartikel, und

Verstärkungselemente aus Stahl, Kunststoff oder
Glas enthält.

15. Einrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Verstärkungselemente Stahlfa-
sern verwendet werden.

16. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der vorzugsweise
als mehrschichtiger Verbundkörper ausgebildete
Stauchkörper (7) mit mindestens einem eingebau-
ten platten- oder gitterartigen Bewehrungselement
versehen ist.

17. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 16,
mit wenigstens zwei, den Hohlraum (4) zu sichern
bestimmten, sich unter dem vom Gebirge (5) aus-
geübten Druck relativ zueinander verschiebbaren
Stützteilen (2, 3; 12, 13), die durch wenigstens ei-
nen in Längsrichtung des zu sichernden Hohlrau-
mes (4) verlaufenden Zwischenraum (6) voneinan-
der getrennt sind, dadurch gekennzeichnet, dass
in diesen Zwischenraum (6) zumindest ein Stauch-
körper (7) eingesetzt ist, der bei einer Relativbewe-
gung der Stützteile (2, 3; 12, 13) zusammenge-
drückt oder gestaucht wird.

18. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 16,
mit wenigstens einem, den Hohlraum (4) zu sichern
bestimmten, im Gebirge (5) fixierbaren Anker (15),
dadurch gekennzeichnet, dass in den Kopf (17)
des Ankers (15) zumindest ein Stauchkörper (7)
eingesetzt ist, der bei einer Bewegung des Wand-
bereiches (20) des Hohlraumes (4) relativ zum Stab
(16) des Ankers (15) zusammengedrückt oder ge-
staucht wird.

19. Stauchkörper (7) für eine Einrichtung gemäss den
Ansprüchen 10 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass er aus einem, einen bestimmten Volumenan-
teil von Hohlräumen enthaltenden Material besteht.

20. Stauchkörper nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er eine Druckfestigkeit von
mindestens 1 MPa und einen Hohlraumanteil von
10 bis 90% seines Gesamtvolumens aufweist.

21. Stauchkörper (7) nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er eine Druckfestigkeit von
mindestens 3 MPa und einen Hohlraumanteil von
20 bis 70% seines Gesamtvolumens aufweist.

22. Stauchkörper (7) nach einem der Ansprüche 19 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass er aus einem
porigen Metallschaum, vorzugsweise Stahl-
schaum, besteht.

23. Stauchkörper (7) nach einem der Ansprüche 19 bis
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21, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Binde-
mittel, vorzugsweise Zement oder Kunststoff, die
Hohlräume bildende Partikel, vorzugsweise Bläh-
glas- oder Kunststoffpartikel, und Verstärkungsele-
mente aus Stahl, Kunststoff oder Glas enthält.

24. Stauchkörper (7) nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Verstärkungselemente
Stahlfasern verwendet sind.

25. Stauchkörper (7) nach einem der Ansprüche 19 bis
24, dadurch gekennzeichnet, dass er mit minde-
stens einem eingebauten platten- oder gitterartigen
Bewehrungselement versehen ist und vorzugswei-
se als mehrschichtiger Verbundkörper ausgebildet
ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Stabilisieren eines beim Unterta-
gebau ausgebrochenen Hohlraumes (4), bei dem
der Hohlraum (4) mittels Stützmitteln (2, 3; 12, 13;
15) gesichert wird und der vom Gebirge (5) auf die
Stützmittel (2, 3; 12, 13; 15) ausgeübte Druck über
wenigstens ein, beim Ueberschreiten einer be-
stimmten Druckbelastung sich verformendes Stau-
chelement (7) geleitet wird, das aus einem, einen
bestimmten Volumenanteil von Hohlräumen enthal-
tenden Material besteht, dadurch gekennzeich-
net, dass als Stauchelement ein Stauchkörper (7)
verwendet wird, der in ein Bindemittel, vorzugswei-
se Zement oder Kunststoff, eingebettete, die Hohl-
räume bildende Partikel, vorzugsweise Blähglas-
oder Kunststoffpartikel, und Verstärkungselemente
aus Stahl, Kunststoff oder Glas enthält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Stauchkörper (7) mit einer
Druckfestigkeit von mindestens 1 MPa und einem
Hohlraumanteil von 10 bis 90% seines Gesamtvo-
lumens verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Stauchkörper (7) mit einer
Druckfestigkeit von mindestens 3 MPa und einem
Hohlraumanteil von 20 bis 70% seines Gesamtvo-
lumens verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Verstärkungselemente Stahlfa-
sern verwendet werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein vorzugsweise
als mehrschichtiger Verbundkörper ausgebildeter
Stauchkörper (7) mit mindestens einem eingebau-

ten platten- oder gitterartigen Bewehrungselement
verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem der Hohlraum (4) mittels wenigstens zweier,
sich unter dem vom Gebirge (5) ausgeübten Druck
relativ zueinander verschiebbarer Stützteile (2, 3;
12, 13) gesichert wird, die durch wenigstens einen
in Längsrichtung des Hohlraumes (4) verlaufenden
Zwischenraum (6) voneinander getrennt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass in diesen Zwi-
schenraum (6) zumindest ein Stauchkörper (7) ein-
gesetzt wird, der bei einer Relativbewegung der
Stützteile (2, 3; 12, 13) zusammengedrückt oder
gestaucht wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem der Hohlraum (4) mittels wenigstens eines im
Gebirge (5) fixierten Ankers (15) gesichert wird, da-
durch gekennzeichnet, dass in den Kopf (17) des
Ankers (15) zumindest ein Stauchkörper (7) einge-
setzt wird, der bei einer Bewegung des Wandberei-
ches (20) des Hohlraumes (4) relativ zum Stab (16)
des Ankers (15) zusammengedrückt oder ge-
staucht wird.

8. Einrichtung zum Stabilisieren eines beim Unter-
tagebau ausgebrochenen Hohlraumes (4), mit
Stützmitteln (2, 3; 12, 13; 15) zum Sichern des Hohl-
raumes (4) und wenigstens einem, bei Ueberschrei-
ten einer bestimmten Druckbelastung durch den
vom Gebirge (5) auf die Stützmittel (2, 3; 12, 13; 15)
ausgeübten Druckbelastung sich verformenden
Stauchelement (7), das aus einem, einen bestimm-
ten Volumenanteil von Hohlräumen enthaltenden
Material besteht, dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Stauchelement ein Stauchkör-
per (7) ist, der in ein Bindemittel, vorzugsweise Ze-
ment oder Kunststoff, eingebettete, die Hohlräume
bildende Partikel, vorzugsweise Blähglas- oder
Kunststoffpartikel, und Verstärkungselemente aus
Stahl, Kunststoff oder Glas enthält.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stauchkörper (7) eine Druckfe-
stigkeit von mindestens 1 MPa und einen Hohlrau-
manteil von 10 bis 90% seines Gesamtvolumens
hat.

10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stauchkörper (7) eine
Druckfestigkeit von mindestens 3 MPa und einen
Hohlraumanteil von 20 bis 70% seines Gesamtvo-
lumens aufweist.

11. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Verstärkungselemente
Stahlfasern verwendet werden.
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12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der vorzugsweise
als mehrschichtiger Verbundkörper ausgebildete
Stauchkörper (7) mit mindestens einem eingebau-
ten platten- oder gitterartigen Bewehrungselement
versehen ist.

13. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
mit wenigstens zwei, den Hohlraum (4) zu sichern
bestimmten, sich unter dem vom Gebirge (5) aus-
geübten Druck relativ zueinander verschiebbaren
Stützteilen (2, 3; 12, 13), die durch wenigstens ei-
nen in Längsrichtung des zu sichernden Hohlrau-
mes (4) verlaufenden Zwischenraum (6) voneinan-
der getrennt sind, dadurch gekennzeichnet, dass
in diesen Zwischenraum (6) zumindest ein Stauch-
körper (7) eingesetzt ist, der bei einer Relativbewe-
gung der Stützteile (2, 3; 12, 13) zusammenge-
drückt oder gestaucht wird.

14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
mit wenigstens einem, den Hohlraum (4) zu sichern
bestimmten, im Gebirge (5) fixierbaren Anker (15),
dadurch gekennzeichnet, dass in den Kopf (17)
des Ankers (15) zumindest ein Stauchkörper (7)
eingesetzt ist, der bei einer Bewegung des Wand-
bereiches (20) des Hohlraumes (4) relativ zum Stab
(16) des Ankers (15) zusammengedrückt oder ge-
staucht wird.

15. Stauchkörper (7) für eine Einrichtung gemäss
den Ansprüchen 8 bis 14, der aus einem, einen be-
stimmten Volumenanteil von Hohlräumen enthal-
tenden Material besteht, dadurch gekennzeich-
net, dass er in ein Bindemittel, vorzugsweise Ze-
ment oder Kunststoff, eingebettete, die Hohlräume
bildende Partikel, vorzugsweise Blähglas- oder
Kunststoffpartikel, und Verstärkungselemente aus
Stahl, Kunststoff oder Glas enthält.

16. Stauchkörper nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er eine Druckfestigkeit von
mindestens 1 MPa und einen Hohlraumanteil von
10 bis 90% seines Gesamtvolumens aufweist.

17. Stauchkörper (7) nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass er eine Druckfestigkeit von
mindestens 3 MPa und einen Hohlraumanteil von
20 bis 70% seines Gesamtvolumens aufweist.

18. Stauchkörper (7) nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass als Verstärkungselemente
Stahlfasern verwendet sind.

19. Stauchkörper (7) nach einem der Ansprüche 15
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass er mit min-
destens einem eingebauten platten- oder gitterarti-
gen Bewehrungselement versehen ist und vorzugs-

weise als mehrschichtiger Verbundkörper ausgebil-
det ist.
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